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Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 24.03.2009 aufgrund des § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 380) 
und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712/SGV NW 610) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 380) 
folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
Erhebung des Beitrages 

Zum Ersatz des Aufwandes für die nachmalige (nochmalige) Herstellung/Verbesserung der Straßenbe-
leuchtungsanlage in der Straße „Uferweg“ und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenden 
wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Stadt Menden Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

 § 2 
Umfang und Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

Beitragsfähig ist der Aufwand für die Herstellung und Verbesserung der Beleuchtungseinrichtung der 
Verkehrsanlage. Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 
 

 § 3 
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand 

1) Die Stadt Menden trägt den Teil des Aufwandes, der 
a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt, 
b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 4 ff. auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. 

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 

2) Unter Einstufung der Anlage als Anliegerstraße wird der Anteil der Beitragspflichtigen am Auf-
wand nach Abs. 1 Satz 2 entsprechend dem wirtschaftlichen Vorteil auf 70 % festgesetzt.  

3) Im Sinne des Absatzes 2 gilt als 
Anliegerstraße eine Straße, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch 
private Zuwegung mit ihr verbundenen Grundstücke dient. 

 

§ 4 
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 

1) Der nach den §§ 2 - 4 ermittelte Aufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke nach deren 
Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art 
und Maß berücksichtigt. 

2) Als Grundstücksfläche i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes, die nicht insgesamt dem Innenbereich zuzuordnen sind, 

a) die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze des Grundstückes mit der Anlage und einer im 
Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 
Verbindung zur Anlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unbe-
rücksichtigt, 

b) soweit sie nicht an die Anlage angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die 
der Anlage zugewandt ist und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie. 

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1 Buchstabe a) oder Satz 2 Buch-
stabe b), so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
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§ 5 
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung 

1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 2 und 3) 
vervielfacht mit  

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 

c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Vollgeschossen, 

e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr Vollgeschossen, 

2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl 
der Vollgeschosse, so die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist, aus der höchstzulässigen Zahl 
der Vollgeschosse. 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder zugelas-
sen, so ist diese zugrunde zu legen. 

3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstü-
cke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festsetzt, sowie für Grundstücke, 
auf denen eine Bebauung nicht zulässig ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt 
als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf 
volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt werden 
können, werden zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt. 

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird 
ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 

§ 6 
Berücksichtigung der Nutzungsart 

Die nach §§ 4 und 5 festgelegten Faktoren (oder Verteilungseinheiten) werden 

a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt wer-
den (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhausgebäuden), wenn die-
se Nutzung nach Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne 
Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als Ge-
schossfläche. 

b) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver-
gleichbaren Weise genutzt werden können (z. B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sportanlagen, 
Campingplätze, Freibäder, Dauerkleingärten oder private Grünanlagen). 

 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage. 
 

§ 8 
Beitragspflichtige 

1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstückes sind Gesamtschuldner. 

2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erb-
bauberechtigte. 
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§ 9 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.11.2007 in Kraft.  

 


